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BEGRÜNDUNG 

1. GEGENSTAND DES VORSCHLAGS 
Dieser Vorschlag betrifft den Beschluss zur Festlegung des Standpunkts, der im Namen der 
Union im Assoziationsausschuss in der Zusammensetzung „Handel“ im Zusammenhang mit 
der vorgesehenen Annahme eines Beschlusses betreffend die Änderung der Anlage XVII-3 
(Regelungen für Telekommunikationsdienstleistungen), der Anlage XVII-4 (Regelungen für 
Post- und Kurierdienste) sowie der Anlage XVII-5 (Regelungen für den internationalen 
Seeverkehr) zu Anhang XVII über die Annäherung der Regelungen zu vertreten ist. 

2. KONTEXT DES VORSCHLAGS 
2.1. Das Assoziierungsabkommen 
Mit dem Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits (im 
Folgenden „Abkommen“) sollen die Voraussetzungen für intensivere Wirtschafts- und 
Handelsbeziehungen, die zur schrittweisen Integration der Ukraine in den Binnenmarkt der 
EU führen, geschaffen werden, unter anderem durch die Errichtung einer vertieften und 
umfassenden Freihandelszone gemäß Titel IV (Handel und Handelsfragen) des Abkommens, 
und die Anstrengungen der Ukraine unterstützt werden, den Übergang zu einer 
funktionierenden Marktwirtschaft zu vollenden, unter anderem durch die schrittweise 
Annäherung ihrer Rechtsvorschriften an die der Union. Das Abkommen trat am 1. September 
2017 in Kraft. 

2.2. Der Assoziationsausschuss in der Zusammensetzung „Handel“ 
Gemäß Artikel 465 Absatz 4 des Abkommens werden alle Fragen im Zusammenhang mit 
Titel IV (Handel und Handelsfragen) des Abkommens im Assoziationsausschuss in der 
Zusammensetzung „Handel“ behandelt. Gemäß Anhang XVII Artikel 11 kann dieser 
Ausschuss beschließen, die Bestimmungen des Anhangs XVII des Abkommens zu ändern. 
Gemäß Artikel 465 Absatz 3 sind diese Beschlüsse für die Vertragsparteien bindend; diese 
treffen geeignete Maßnahmen zu ihrer Umsetzung. Der Assoziationsausschuss verabschiedet 
seine Beschlüsse im Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien. 

2.3. Der vorgesehene Rechtsakt des Assoziationsausschusses in der 
Zusammensetzung „Handel“ 

Der Assoziationsausschuss in der Zusammensetzung „Handel“ soll einen Beschluss 
betreffend die Änderung der Anlage XVII-3 (Regelungen für 
Telekommunikationsdienstleistungen), der Anlage XVII-4 (Regelungen für Post- und 
Kurierdienste) sowie der Anlage XVII-5 (Regelungen für den internationalen Seeverkehr) zu 
Anhang XVII über die Annäherung der Regelungen (im Folgenden „vorgesehener 
Rechtsakt“) annehmen. 
Zweck des vorgesehenen Rechtsaktes ist es, die oben genannten Anlagen zu Anhang XVII 
angesichts der Entwicklung des darin aufgeführten Besitzstands der Union seit der 
Paraphierung des Abkommens am 30. März 2012 zu aktualisieren. Das stimmt mit dem Ziel 
einer schrittweisen Annäherung der Rechtsvorschriften der Ukraine an den Besitzstand der 
Union, wie in der Präambel sowie insbesondere in Titel IV (Handel und Handelsfragen) 
Kapitel 6 (Niederlassung, Dienstleistungshandel und elektronischer Geschäftsverkehr) 
Artikel 114, 124 und 138 des Abkommens genannt, überein. 
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Der vorgesehene Rechtsakt wird für die Vertragsparteien gemäß Anhang XVII Artikel 11 des 
Abkommens bindend, der Folgendes vorsieht: „Der Handelsausschuss kann beschließen, die 
Bestimmungen dieses Anhangs XVII zu ändern, wenn er dies für erforderlich hält“. Darüber 
hinaus ist in Artikel 465 Absatz 3 des Abkommens Folgendes bestimmt: „Der 
Assoziationsausschuss ist befugt, in den in diesem Abkommen genannten Fällen und in 
Bereichen, in denen der Assoziationsrat ihm Befugnisse übertragen hat, Beschlüsse zu fassen. 
Diese Beschlüsse sind für die Vertragsparteien bindend; diese treffen geeignete Maßnahmen 
zu ihrer Umsetzung. Der Assoziationsausschuss verabschiedet seine Beschlüsse im 
Einvernehmen zwischen den Vertragsparteien“.  

3. IM NAMEN DER UNION ZU VERTRETENDER STANDPUNKT 
Der im Namen der Union zu vertretende Standpunkt zielt auf die Änderung der Anlage XVII-
3 (Regelungen für Telekommunikationsdienstleistungen), der Anlage XVII-4 (Regelungen für 
Post- und Kurierdienste) sowie der Anlage XVII-5 (Regelungen für den internationalen 
Seeverkehr) zu Anhang XVII ab. 

Die Anlagen müssen geändert werden, um der Entwicklung des Besitzstands der Union in den 
oben genannten Dienstleistungssektoren seit der Paraphierung des ausgehandelten Textes des 
Abkommens am 30. März 2012 Rechnung zu tragen.  

Der Beschluss dient der Durchführung der gemeinsamen Handelspolitik der Union gegenüber 
einem Land der Östlichen Partnerschaft auf der Grundlage des genannten 
Assoziierungsabkommens. Er steht mit dem Ziel der schrittweisen Annäherung der 
Rechtsvorschriften der Ukraine an den Besitzstand der Union, wie in der Präambel des 
Abkommens genannt, in Einklang. 

4. RECHTSGRUNDLAGE 
4.1. Verfahrensrechtliche Grundlage 
4.1.1. Grundsätze 
Nach Artikel 218 Absatz 9 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) erlässt der Rat einen Beschluss „zur Festlegung der Standpunkte, die im Namen der 
Union in einem durch eine Übereinkunft eingesetzten Gremium zu vertreten sind, sofern 
dieses Gremium rechtswirksame Akte, mit Ausnahme von Rechtsakten zur Ergänzung oder 
Änderung des institutionellen Rahmens der betreffenden Übereinkunft, zu erlassen hat“. 
4.1.2. Anwendung auf den vorliegenden Fall 
Der Assoziationsausschuss in der Zusammensetzung „Handel“ ist ein durch das 
Assoziierungsabkommen eingesetztes Gremium. Der Beschluss, den der 
Assoziationsausschuss in der Zusammensetzung „Handel“ annehmen soll, ist ein 
rechtswirksamer Akt. Der vorgesehene Rechtsakt ist nach Artikel 465 Absatz 3 des 
Abkommens völkerrechtlich verbindlich. Mit dem vorgesehenen Rechtsakt wird der 
institutionelle Rahmen des Abkommens weder ergänzt noch geändert. Somit ist Artikel 218 
Absatz 9 AEUV die verfahrensrechtliche Grundlage für den vorgeschlagenen Beschluss. 

4.2. Materielle Rechtsgrundlage 
4.2.1. Grundsätze 
In Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 AEUV ist die ausschließliche Zuständigkeit der Union 
in Bezug auf den Dienstleistungshandel, mit Ausnahme von Verkehrsdienstleistungen in 
Bezug auf Drittländer einschließlich Bestimmungen des Regelungsrahmens für die 
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Erbringung solcher Dienstleistungen festgelegt. In Artikel 100 Absatz 2 AEUV ist eine 
Rechtsgrundlage in Bezug auf Maßnahmen für die Seeschifffahrt und die Luftfahrt festgelegt. 

4.2.2. Anwendung auf den vorliegenden Fall 
Hauptzweck und Inhalt des vorgesehenen Rechtsakts betreffen die Umsetzung der 
gemeinsamen Handelspolitik der Union einschließlich der Aspekte des internationalen 
Seeverkehrs. 

Die materielle Rechtsgrundlage des vorgeschlagenen Beschlusses umfasst daher Artikel 100 
Absatz 2 AEUV und Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 AEUV. 

4.3. Schlussfolgerung 
Die Rechtsgrundlage für den vorgeschlagenen Beschluss sollten Artikel 100 Absatz 2 und 
Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9 AEUV sein. 

5. VERÖFFENTLICHUNG DES VORGESEHENEN RECHTSAKTS 
Da der Beschluss des Assoziationsausschusses zu einer Änderung des Abkommens führen 
wird, sollte er nach seiner Annahme im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 
werden. 
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2021/0262 (NLE) 

Vorschlag für einen 

BESCHLUSS DES RATES 

zur Festlegung des im Namen der Europäischen Union in dem mit dem 
Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 

Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits 
eingesetzten Assoziationsausschuss in der Zusammensetzung „Handel“ zu vertretenden 

Standpunkts 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
Artikel 100 Absatz 2 und Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 218 
Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits 
(im Folgenden „Abkommen“) trat am 1. September 2017 in Kraft.  

(2) Gemäß Anhang XVII Artikel 11 kann der Assoziationsausschuss in der 
Zusammensetzung „Handel“ Anhang XVII des Abkommens aktualisieren oder 
ändern. 

(3) Der Assoziationsausschuss in der Zusammensetzung „Handel“ sollte den 
vorgesehenen Rechtsakt betreffend die Änderung der Anlage XVII-3 (Regelungen für 
Telekommunikationsdienstleistungen), der Anlage XVII-4 (Regelungen für Post- und 
Kurierdienste) sowie der Anlage XVII-5 (Regelungen für den internationalen 
Seeverkehr) annehmen. 

(4) In Übereinstimmung mit den Artikeln 114, 124 und 138 des Abkommens erkennen die 
Vertragsparteien die Bedeutung an, die der Annäherung der bestehenden 
Rechtsvorschriften der Ukraine an die der Europäischen Union zukommt. Die Ukraine 
bemüht sich zu gewährleisten, dass ihre bestehenden und künftigen Rechtsvorschriften 
schrittweise mit dem Besitzstand der Europäischen Union vereinbar werden. 

(5) In der Erwägung, dass mehrere in der Anlage XVII-3 (Regelungen für 
Telekommunikationsdienstleistungen), der Anlage XVII-4 (Regelungen für Post- und 
Kurierdienste) und der Anlage XVII-5 (Regelungen für den internationalen 
Seeverkehr) gelisteten Unionsrechtsakte seit der Paraphierung des Textes des 
Abkommens am 30. März 2012 geändert oder aufgehoben wurden, ist es erforderlich, 
die Anlagen und bestimmte Fristen anzupassen, um die von der Ukraine bei der 
Annäherung an den Besitzstand der Union bereits gemachten Fortschritte zu 
berücksichtigen. 

(6) Es ist daher angemessen, den im Namen der Union im Assoziationsausschuss in der 
Zusammensetzung „Handel“ zu vertretenden Standpunkt festzulegen, da der 
vorgesehene Rechtsakt betreffend die Änderungen der Anlage XVII-3 (Regelungen für 
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Telekommunikationsdienstleistungen), der Anlage XVII-4 (Regelungen für Post- und 
Kurierdienste) und der Anlage XVII-5 (Regelungen für den internationalen 
Seeverkehr) des Abkommens für die Union bindend sein wird — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 
Der Standpunkt, der im Namen der Union im Assoziationsausschuss in der Zusammensetzung 
„Handel“, der mit dem Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der 
Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine 
andererseits eingerichtet wurde, betreffend die Änderung der Anlage XVII-3 (Regelungen für 
Telekommunikationsdienstleistungen), der Anlage XVII-4 (Regelungen für Post- und 
Kurierdienste) sowie der Anlage XVII-5 (Regelungen für den internationalen Seeverkehr) zu 
Anhang XVII zu vertreten ist, beruht auf dem Entwurf eines Beschlusses dieses Ausschusses, 
der dem vorliegenden Beschluss beigefügt ist. 

Artikel 2 
Dieser Beschluss ist an die Kommission gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am […] 

 Im Namen des Rates 
 Der Präsident /// Die Präsidentin 
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BESCHLUSS NR. …./2021 DES ASSOZIATIONSAUSSCHUSSES EU-UKRAINE IN 
DER ZUSAMMENSETZUNG „HANDEL“ 

vom XX.XX.XXXX 

zur Änderung von Anlage XVII-3 (Regelungen für 
Telekommunikationsdienstleistungen), Anlage XVII-4 (Regelungen für Post- und 

Kurierdienste) und Anlage XVII-5 (Regelungen für den internationalen Seeverkehr) zu 
Anhang XVII des Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen Union und der 
Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine 

andererseits 

DER ASSOZIATIONSAUSSCHUSS IN DER ZUSAMMENSETZUNG „HANDEL“ — 

gestützt auf das Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der 
Europäischen Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine 
andererseits, insbesondere auf Artikel 465 Absatz 3 und Anhang XVII Artikel 11, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Ukraine andererseits 
(im Folgenden „Abkommen“) trat am 1. September 2017 in Kraft. 

(2) In der Präambel und in Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d des Abkommens wird der 
Wunsch der Vertragsparteien bekräftigt, den Reformprozess in der Ukraine, auch 
durch die Annäherung der Rechtsvorschriften, zu unterstützen und so zur weiteren 
wirtschaftlichen Integration und zur Vertiefung der politischen Assoziation 
beizutragen. 

(3) In den Artikeln 114, 124 und 138 des Abkommens erkennen die Vertragsparteien die 
Bedeutung an, die der Annäherung der bestehenden Rechtsvorschriften der Ukraine in 
den Sektoren Telekommunikationsdienstleistungen, Post- und Kurierdienste und 
internationale Seeverkehrsdienstleistungen an die der Europäischen Union zukommt. 
Die Ukraine bemüht sich zu gewährleisten, dass ihre bestehenden und künftigen 
Rechtsvorschriften schrittweise mit dem Besitzstand der Europäischen Union 
vereinbar werden. Diese Annäherung wird schrittweise auf alle in Anhang XVII 
genannten Bestandteile des EU-Besitzstands ausgeweitet. 

(4) Der in Anlage XVII-3 (Regelungen für Telekommunikationsdienstleistungen), 
Anlage XVII-4 (Regelungen für Post- und Kurierdienste) und Anlage XVII-5 
(Regelungen für den internationalen Seeverkehr) zu Anhang XVII aufgeführte EU-
Besitzstand hat sich seit Abschluss der Verhandlungen über das Abkommen erheblich 
weiterentwickelt. Dieser Entwicklung sollte in den erwähnten Anlagen zum 
Abkommen Rechnung getragen werden. 

(5) Im Einklang mit Anhang XVII Artikel 4 Absatz 2 sollte die Ukraine, sobald sie der 
Auffassung ist, dass ein bestimmter EU-Rechtsakt ordnungsgemäß erlassen und 
umgesetzt wurde, dem Ko-Sekretariat der EU des Assoziationsausschusses in der 
Zusammensetzung „Handel“ die entsprechende/n Umsetzungstabelle/n zusammen mit 
einer amtlichen englischen Übersetzung des ukrainischen Durchführungsrechtsakts 
vorlegen, damit die Bewertung nach Anlage XVII-6 durchgeführt werden kann — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 
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Artikel 1 
1. Anlage XVII-3 (Regelungen für Telekommunikationsdienstleistungen) zu 

Anhang XVII des Abkommens wird durch Anhang 1 dieses Beschlusses ersetzt.  

2. Anlage XVII-4 (Regelungen für Post- und Kurierdienste) zu Anhang XVII des 
Abkommens wird durch Anhang 2 dieses Beschlusses ersetzt. 

3. Anlage XVII-5 (Regelungen für den internationalen Seeverkehr) zu Anhang XVII 
des Abkommens wird durch Anhang 3 dieses Beschlusses ersetzt. 

Artikel 2 
Dieser Beschluss wurde in bulgarischer, dänischer, deutscher, englischer, estnischer, 
finnischer, französischer, griechischer, italienischer, kroatischer, lettischer, litauischer, 
maltesischer, niederländischer, polnischer, portugiesischer, rumänischer, schwedischer, 
slowakischer, slowenischer, spanischer, tschechischer, ungarischer und ukrainischer Sprache 
abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu ... am ... 

 
Im Namen des Assoziationsausschusses 

in der Zusammensetzung „Handel“ 
 

Der Vorsitz 
 

Das Sekretariat 
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ANHANG 1 

Anlage XVII-3 

REGELUNGEN FÜR TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTLEISTUNGEN 
Die Bestimmungen der folgenden EU-Rechtsakte gelten im Einklang mit den in 
Anlage XVII-1 festgelegten Bestimmungen über Querschnittsanpassungen, sofern nichts 
anderes bestimmt ist. Gegebenenfalls sind im Folgenden bestimmte Anpassungen für einzelne 
Rechtsakte aufgeführt. 

Zu übernehmende Bestimmungen: 

A. Allgemeine europäische Politik im Bereich der elektronischen Kommunikation 

Richtlinie (EU) 2018/1972 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 
2018 über den europäischen Kodex für die elektronische Kommunikation 

– Angemessene und verhältnismäßige rechtliche, technische und organisatorische 
Maßnahmen im Zusammenhang mit der angemessenen Bewältigung von Risiken für 
die Sicherheit von Netzen und Diensten – unter Berücksichtigung des Rahmens für 
Maßnahmen, die im „EU-Instrumentarium für 5G-Cybersicherheit“ dargelegt sind, 
das aufgrund der Empfehlung (EU) 2019/534 der Kommission vom 26. März 2019 
(C(2019)2335) veröffentlicht wurde 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie werden bis zum 31. Dezember 2024 umgesetzt. 

Verordnung (EU) 2015/2120 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 
2015 über Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet und zur Änderung der 
Richtlinie 2002/22/EG über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen 
Kommunikationsnetzen und -diensten 

– Umsetzung der Artikel 2 bis 6 der Verordnung (EU) 2015/2120 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Verordnung werden bis zum 31. Dezember 2025 umgesetzt. 

Richtlinie 2002/77/EG der Kommission vom 16. September 2002 über den Wettbewerb auf 
den Märkten für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste 

– Überwachung eines fairen Wettbewerbs auf den Märkten für elektronische 
Kommunikation, insbesondere im Hinblick auf kostenorientierte Preise für Dienste 

Richtlinie 98/84/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 1998 
über den rechtlichen Schutz von zugangskontrollierten Diensten und von 
Zugangskontrolldiensten 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 2 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über 
bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des 
elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (Richtlinie über den elektronischen 
Geschäftsverkehr) 

Die Richtlinie betrifft sämtliche Dienste der Informationsgesellschaft sowohl im 
Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen als auch zwischen Unternehmen und Verbrauchern, 
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d. h. alle Dienstleistungen, die in der Regel gegen Entgelt elektronisch im Fernabsatz und auf 
individuellen Abruf eines Empfängers erbracht werden. 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie werden innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten 
dieses Abkommens umgesetzt. 

Richtlinie 2014/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über 
Maßnahmen zur Reduzierung der Kosten des Ausbaus von Hochgeschwindigkeitsnetzen für 
die elektronische Kommunikation 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie werden bis zum 31. Dezember 2021 umgesetzt. 

 

B. Rechtsrahmen für die Funkfrequenzpolitik 

Entscheidung Nr. 676/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 
2002 über einen Rechtsrahmen für die Funkfrequenzpolitik in der Europäischen Gemeinschaft 

– Analyse – im Einklang mit dem in der Entscheidung 676/2002/EG festgelegten 
politischen und rechtlichen Rahmen – und Annahme von Politiken und Vorschriften 
zur Gewährleistung harmonisierter Bedingungen für die Verfügbarkeit und die 
effiziente Nutzung des Spektrums 

Beschluss 2010/267/EU der Kommission vom 6. Mai 2010 über harmonisierte technische 
Bedingungen für die Nutzung des Frequenzbands 790–862 MHz für terrestrische Systeme, die 
elektronische Kommunikationsdienste in der Europäischen Union erbringen können 

Durchführungsbeschluss 2011/251/EU der Kommission vom 18. April 2011 zur Änderung 
der Entscheidung 2009/766/EG zur Harmonisierung des 900-MHz-Bands und des 1800-MHz-
Bands für terrestrische Systeme, die europaweite elektronische Kommunikationsdienste in der 
Gemeinschaft erbringen können 

Entscheidung 2009/766/EG der Kommission vom 16. Oktober 2009 zur Harmonisierung des 
900-MHz-Bands und des 1800-MHz-Bands für terrestrische Systeme, die europaweite 
elektronische Kommunikationsdienste in der Gemeinschaft erbringen können 

Durchführungsbeschluss 2012/688/EU der Kommission vom 5. November 2012 zur 
Harmonisierung der Frequenzbänder 1920-1980 MHz und 2110-2170 MHz für terrestrische 
Systeme, die elektronische Kommunikationsdienste in der Union erbringen können 

Entscheidung 2008/477/EG der Kommission vom 13. Juni 2008 zur Harmonisierung des 
Frequenzbands 2500–2690 MHz für terrestrische Systeme, die elektronische 
Kommunikationsdienste in der Gemeinschaft erbringen können 

Durchführungsbeschluss (EU) 2019/235 der Kommission vom 24. Januar 2019 zur Änderung 
der Entscheidung 2008/411/EG der Kommission hinsichtlich der Aktualisierung der 
relevanten technischen Bedingungen im Frequenzband 3400–3800 MHz 

Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1538 der Kommission vom 11. Oktober 2018 zur 
Harmonisierung der Frequenznutzung durch Geräte mit geringer Reichweite in den 
Frequenzbändern 874-876 MHz und 915-921 MHz 

Durchführungsbeschluss 2014/276/EU der Kommission vom 2. Mai 2014 zur Änderung der 
Entscheidung 2008/411/EG der Kommission zur Harmonisierung des Frequenzbands 3400-
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3800 MHz für terrestrische Systeme, die elektronische Kommunikationsdienste in der 
Gemeinschaft erbringen können 

Entscheidung 2008/411/EG der Kommission vom 21. Mai 2008 zur Harmonisierung des 
Frequenzbands 3400-3800 MHz für terrestrische Systeme, die elektronische 
Kommunikationsdienste in der Gemeinschaft erbringen können 

Entscheidung 2008/671/EG der Kommission vom 5. August 2008 zur harmonisierten 
Nutzung von Funkfrequenzen im Frequenzband 5875—5905 MHz für sicherheitsbezogene 
Anwendungen intelligenter Verkehrssysteme (IVS) 

Entscheidung 2007/344/EG der Kommission vom 16. Mai 2007 über die einheitliche 
Bereitstellung von Informationen über die Frequenznutzung in der Gemeinschaft 

Entscheidung 2007/90/EG der Kommission vom 12. Februar 2007 zur Änderung der 
Entscheidung 2005/513/EG über die harmonisierte Nutzung von Funkfrequenzen in den 5-
GHz-Bändern für die Einführung drahtloser Zugangssysteme einschließlich lokaler Funknetze 
(WAS/Funk-LANs)  

Entscheidung 2005/513/EG der Kommission vom 11. Juli 2005 über die harmonisierte 
Nutzung von Funkfrequenzen in den 5-GHz-Bändern für die Einführung drahtloser 
Zugangssysteme einschließlich lokaler Funknetze (WAS/Funk-LANs); 

Durchführungsbeschluss (EU) 2017/1483 der Kommission vom 8. August 2017 zur Änderung 
der Entscheidung 2006/771/EG zur Harmonisierung der Frequenznutzung durch Geräte mit 
geringer Reichweite und zur Aufhebung der Entscheidung 2006/804/EG 

Durchführungsbeschluss 2013/752/EU der Kommission vom 11. Dezember 2013 zur 
Änderung der Entscheidung 2006/771/EG zur Harmonisierung der Frequenznutzung durch 
Geräte mit geringer Reichweite und zur Aufhebung der Entscheidung 2005/928/EG 

Durchführungsbeschluss 2011/829/EU der Kommission vom 8. Dezember 2011 zur 
Änderung der Entscheidung 2006/771/EG zur Harmonisierung der Frequenznutzung durch 
Geräte mit geringer Reichweite  

Beschluss 2010/368/EU der Kommission vom 30. Juni 2010 zur Änderung der 
Entscheidung 2006/771/EG zur Harmonisierung der Frequenznutzung durch Geräte mit 
geringer Reichweite 

Entscheidung 2009/381/EG der Kommission vom 13. Mai 2009 zur Änderung der 
Entscheidung 2006/771/EG zur Harmonisierung der Frequenznutzung durch Geräte mit 
geringer Reichweite  

Entscheidung 2008/432/EG der Kommission vom 23. Mai 2008 zur Änderung der 
Entscheidung 2006/771/EG zur Harmonisierung der Frequenznutzung durch Geräte mit 
geringer Reichweite 

Entscheidung 2006/771/EG der Kommission vom 9. November 2006 zur Harmonisierung der 
Frequenznutzung durch Geräte mit geringer Reichweite 

Beschluss 2010/166/EU der Kommission vom 19. März 2010 über harmonisierte 
Frequenznutzungsbedingungen für den Betrieb von Mobilfunkdiensten an Bord von Schiffen 
(MCV-Dienste) in der Europäischen Union 

Durchführungsbeschluss 2014/641/EU der Kommission vom 1. September 2014 über 
harmonisierte technische Bedingungen für die Nutzung von Funkfrequenzen durch drahtlose 
PMSE-Audioausrüstungen in der Union 
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Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2077 der Kommission vom 10. November 2017 zur 
Änderung der Entscheidung 2005/50/EG zur Harmonisierung der befristeten Nutzung des 
Frequenzbands im Bereich um 24 GHz durch Kfz-Kurzstreckenradargeräte in der 
Gemeinschaft 

Durchführungsbeschluss 2011/485/EU der Kommission vom 29. Juli 2011 zur Änderung der 
Entscheidung 2005/50/EG zur Harmonisierung der befristeten Nutzung des Frequenzbands im 
Bereich um 24 GHz durch Kfz-Kurzstreckenradargeräte in der Gemeinschaft 

Entscheidung 2005/50/EG der Kommission vom 17. Januar 2005 zur Harmonisierung der 
befristeten Nutzung des Frequenzbands im Bereich um 24 GHz durch Kfz-
Kurzstreckenradargeräte in der Gemeinschaft 

Entscheidung 2004/545/EG der Kommission vom 8. Juli 2004 zur Harmonisierung der 
Frequenznutzung im Bereich 79 GHz für Kfz-Kurzstreckenradargeräte in der Gemeinschaft 

Entscheidung 2007/98/EG der Kommission vom 14. Februar 2007 zur harmonisierten 
Nutzung von Funkfrequenzen in den 2-GHz-Frequenzbändern für die Einrichtung von 
Satellitenmobilfunksystemen 

Durchführungsbeschluss (EU) 2016/339 der Kommission vom 8. März 2016 zur 
Harmonisierung des Frequenzbands 2010-2025 MHz für tragbare oder mobile drahtlose 
Videoverbindungen und kabellose Kameras, die für die Programmproduktion und 
Sonderveranstaltungen (PMSE) eingesetzt werden 

Durchführungsbeschluss der Kommission (EU) 2015/750 vom 8. Mai 2015 zur 
Harmonisierung des Frequenzbands 1452-1492 MHz für terrestrische Systeme, die 
elektronische Kommunikationsdienste in der Union erbringen können 

Durchführungsbeschluss (EU) 2016/687 der Kommission vom 28. April 2016 zur 
Harmonisierung des Frequenzbands 694-790 MHz für terrestrische Systeme, die drahtlose 
breitbandige elektronische Kommunikationsdienste erbringen können, und für eine flexible 
nationale Nutzung in der Union 

Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2317 der Kommission vom 16. Dezember 2016 zur 
Änderung der Entscheidung 2008/294/EG und des Durchführungsbeschlusses 2013/654/EU 
zwecks Vereinfachung des Betriebs von Mobilfunkdiensten an Bord von Flugzeugen (MCA-
Diensten) in der Union 

Durchführungsbeschluss (EU) 2017/191 der Kommission vom 1. Februar 2017 zur Änderung 
des Beschlusses 2010/166/EU zur Einführung neuer Technologien und Frequenzbänder für 
Mobilfunkdienste an Bord von Schiffen (MCV-Dienste) in der Europäischen Union 

Durchführungsbeschluss (EU) 2018/637 der Kommission vom 20. April 2018 zur Änderung 
der Entscheidung 2009/766/EG der Kommission zur Harmonisierung des 900-MHz-Bands 
und des 1800-MHz-Bands für terrestrische Systeme, die europaweite elektronische 
Kommunikationsdienste in der Gemeinschaft erbringen können, in Bezug auf die 
einschlägigen technischen Bedingungen für das Internet der Dinge 

Durchführungsbeschluss (EU) 2018/661 der Kommission vom 26. April 2018 zur Änderung 
des Durchführungsbeschlusses (EU) 2015/750 zur Harmonisierung des Frequenzbands 1452–
1492 MHz für terrestrische Systeme, die elektronische Kommunikationsdienste in der Union 
erbringen können, im Hinblick auf seine Ausweitung auf die harmonisierten Frequenzbänder 
1427–1452 MHz und 1492–1517 MHz 

Beschluss Nr. 243/2012/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 
über ein Mehrjahresprogramm für die Funkfrequenzpolitik, in Kraft getreten am 10.4.2012 
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Beschluss (EU) 2017/899 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2017 über 
die Nutzung des Frequenzbands 470–790 MHz in der Union, in Kraft getreten am 14.6.2017 

Durchführungsbeschluss (EU) 2019/785 der Kommission vom 14. Mai 2019 über die 
Harmonisierung der Funkfrequenzen für Ultrabreitbandgeräte in der Union und zur 
Aufhebung der Entscheidung 2007/131/EG 

Zeitplan: Die Bestimmungen der vorstehend aufgeführten Rechtsakte über den 
„Rechtsrahmen für die Funkfrequenzpolitik“ werden für verfügbare Frequenzen bis zum 
30. Dezember 2022 umgesetzt. 

 

C. Elektronische Identifizierung, Authentifizierung und Vertrauensdienste 

Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 
2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische 
Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/806 der Kommission vom 22. Mai 2015 zur Festlegung 
von Spezifikationen für die Form des EU-Vertrauenssiegels für qualifizierte 
Vertrauensdienste 

Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1505 der Kommission vom 8. September 2015 über 
technische Spezifikationen und Formate in Bezug auf Vertrauenslisten gemäß Artikel 22 
Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt 

Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1506 der Kommission vom 8. September 2015 zur 
Festlegung von Spezifikationen für Formate fortgeschrittener elektronischer Signaturen und 
fortgeschrittener Siegel, die von öffentlichen Stellen gemäß Artikel 27 Absatz 5 und 
Artikel 37 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des 
Rates über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische 
Transaktionen im Binnenmarkt anerkannt werden 

Durchführungsbeschluss (EU) 2016/650 der Kommission vom 25. April 2016 zur Festlegung 
von Normen für die Sicherheitsbewertung qualifizierter Signatur- und 
Siegelerstellungseinheiten gemäß Artikel 30 Absatz 3 und Artikel 39 Absatz 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt 

Durchführungsbeschluss (EU) 2015/296 der Kommission vom 24. Februar 2015 zur 
Festlegung von Verfahrensmodalitäten für die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten 
auf dem Gebiet der elektronischen Identifizierung gemäß Artikel 12 Absatz 7 der Verordnung 
(EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über elektronische 
Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/1501 der Kommission vom 8. September 2015 über 
den Interoperabilitätsrahmen gemäß Artikel 12 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 
des Europäischen Parlaments und des Rates über elektronische Identifizierung und 
Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt 

Durchführungsverordnung (EU) 2015/1502 der Kommission vom 8. September 2015 zur 
Festlegung von Mindestanforderungen an technische Spezifikationen und Verfahren für 
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Sicherheitsniveaus elektronischer Identifizierungsmittel gemäß Artikel 8 Absatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt 

Durchführungsbeschluss (EU) 2015/1984 der Kommission vom 3. November 2015 zur 
Festlegung der Umstände, Formate und Verfahren der Notifizierung gemäß Artikel 9 Absatz 5 
der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im 
Binnenmarkt 

Zeitplan: Die Bestimmungen der vorstehend aufgeführten Rechtsakte über „elektronische 
Identifizierung, Authentifizierung und Vertrauensdienste“ werden bis zum 31. Dezember 
2021 umgesetzt. 
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ANHANG 2 

Anlage XVII-4 

REGELUNGEN FÜR POST- UND KURIERDIENSTE 
Die Bestimmungen der folgenden EU-Rechtsakte gelten im Einklang mit den in 
Anlage XVII-1 festgelegten Bestimmungen über Querschnittsanpassungen, sofern nichts 
anderes bestimmt ist. Gegebenenfalls sind im Folgenden bestimmte Anpassungen für einzelne 
Rechtsakte aufgeführt. 

Zu übernehmende Bestimmungen: 

Richtlinie 97/67/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 1997 
über gemeinsame Vorschriften für die Entwicklung des Binnenmarktes der Postdienste der 
Gemeinschaft und die Verbesserung der Dienstequalität 

Richtlinie 2002/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Juni 2002 zur 
Änderung der Richtlinie 97/67/EG im Hinblick auf die weitere Liberalisierung des Marktes 
für Postdienste in der Gemeinschaft 

Richtlinie 2008/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Februar 2008 zur 
Änderung der Richtlinie 97/67/EG im Hinblick auf die Vollendung des Binnenmarktes der 
Postdienste der Gemeinschaft 

Verordnung (EU) 2018/644 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. April 2018 
über grenzüberschreitende Paketzustelldienste* 

Durchführungsverordnung (EU) 2018/1263 der Kommission vom 20. September 2018 zur 
Erstellung der Formulare für die Übermittlung von Informationen durch 
Paketzustelldienstanbieter gemäß der Verordnung (EU) 2018/644 des Europäischen 
Parlaments und des Rates* 

Zeitplan: Die Bestimmungen der vorstehend aufgeführten Rechtsakte über „Post- und 
Kurierdienste“ werden bis zum 31. Dezember 2021 umgesetzt, mit Ausnahme der mit (*) 
gekennzeichneten Rechtsakte, die bis zum 31. Dezember 2024 umgesetzt werden. 
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ANHANG 3 

Anlage XVII-5 

REGELUNGEN FÜR DEN INTERNATIONALEN SEEVERKEHR 
Die Bestimmungen der folgenden EU-Rechtsakte gelten im Einklang mit den in 
Anlage XVII-1 festgelegten Bestimmungen über Querschnittsanpassungen, sofern nichts 
anderes bestimmt ist. Gegebenenfalls sind im Folgenden bestimmte Anpassungen für einzelne 
Rechtsakte aufgeführt. 

Zu übernehmende Bestimmungen: 

A. Sicherheit auf See – Flaggenstaat/Klassifikationsgesellschaften 

Richtlinie 2009/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über 
gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- und -
besichtigungsorganisationen und die einschlägigen Maßnahmen der Seebehörden 

Durchführungsrichtlinie 2014/111/EU der Kommission vom 17. Dezember 2014 zur 
Änderung der Richtlinie 2009/15/EG hinsichtlich der Annahme bestimmter Codes und 
diesbezüglicher Änderungen bestimmter Übereinkommen und Protokolle durch die 
Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) 

Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 
2009 über gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- und -
besichtigungsorganisationen 

Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. April 2009 über gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- und 
-besichtigungsorganisationen 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1355/2014 der Kommission vom 17. Dezember 2014 zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 391/2009 hinsichtlich der Annahme bestimmter Codes 
und diesbezüglicher Änderungen bestimmter Übereinkommen und Protokolle durch die 
Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) 

Verordnung (EG) Nr. 336/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Februar 
2006 zur Umsetzung des Internationalen Codes für Maßnahmen zur Organisation eines 
sicheren Schiffsbetriebs innerhalb der Gemeinschaft und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 3051/95 des Rates 

Verordnung (EG) Nr. 540/2008 der Kommission vom 16. Juni 2008 zur Änderung der 
Zeugnisformulare in Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 336/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Umsetzung des Internationalen Codes für Maßnahmen zur 
Organisation eines sicheren Schiffsbetriebs innerhalb der Gemeinschaft 

Zeitplan: Die Bestimmungen der vorstehend aufgeführten Rechtsakte über „Sicherheit auf See 
– Flaggenstaat/Klassifikationsgesellschaften“ werden bis zum 31. Dezember 2021 umgesetzt. 
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B. Hafenstaat 

Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über 
die Hafenstaatkontrolle 

Berichtigung der Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2009 über die Hafenstaatkontrolle  

Richtlinie 2013/38/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. August 2013 zur 
Änderung der Richtlinie 2009/16/EG über die Hafenstaatkontrolle 

Verordnung (EU) 2015/757 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 
über die Überwachung von Kohlendioxidemissionen aus dem Seeverkehr, die 
Berichterstattung darüber und die Prüfung dieser Emissionen und zur Änderung der 
Richtlinie 2009/16/EG 

Verordnung (EU) Nr. 1257/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. November 2013 über das Recycling von Schiffen und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 1013/2006 und der Richtlinie 2009/16/EG 

Verordnung (EU) Nr. 428/2010 der Kommission vom 20. Mai 2010 zur Durchführung des 
Artikels 14 der Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug 
auf erweiterte Überprüfungen von Schiffen 

Verordnung (EU) Nr. 801/2010 der Kommission vom 13. September 2010 zur Durchführung 
von Artikel 10 Absatz 3 der Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates im Hinblick auf die Flaggenstaat-Kriterien 

Verordnung (EU) Nr. 802/2010 der Kommission vom 13. September 2010 zur Durchführung 
von Artikel 10 Absatz 3 und Artikel 27 der Richtlinie 2009/16/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Leistung von Unternehmen* 

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1205/2012 der Kommission vom 14. Dezember 2012 zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 802/2010 im Hinblick auf die Leistung von 
Unternehmen* 

Zeitplan: Die Bestimmungen der vorstehend aufgeführten Rechtsakte über den „Hafenstaat“ 
werden bis zum 31. Dezember 2021 umgesetzt, mit Ausnahme der mit (*) gekennzeichneten 
Rechtsakte, die bis zum 31. Dezember 2022 umgesetzt werden. 

 

C. Verkehrsüberwachung 

Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2002 über 
die Einrichtung eines gemeinschaftlichen Überwachungs- und Informationssystems für den 
Schiffsverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 93/75/EWG des Rates 
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Richtlinie 2009/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur 
Änderung der Richtlinie 2002/59/EG über die Einrichtung eines gemeinschaftlichen 
Überwachungs- und Informationssystems für den Schiffsverkehr 

Richtlinie 2009/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur 
Festlegung der Grundsätze für die Untersuchung von Unfällen im Seeverkehr und zur 
Änderung der Richtlinie 1999/35/EG des Rates und der Richtlinie 2002/59/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 

Richtlinie 2011/15/EU der Kommission vom 23. Februar 2011 zur Änderung der Richtlinie 
2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einrichtung eines 
gemeinschaftlichen Überwachungs- und Informationssystems für den Schiffsverkehr 

Richtlinie 2014/100/EU der Kommission vom 28. Oktober 2014 zur Änderung der 
Richtlinie 2002/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einrichtung eines 
gemeinschaftlichen Überwachungs- und Informationssystems für den Schiffsverkehr 

(a) Technische und verfahrenstechnische Vorschriften 

— Fahrgastschiffe 

Richtlinie 2009/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über 
Sicherheitsvorschriften und -normen für Fahrgastschiffe 

Richtlinie 2010/36/EU der Kommission vom 1. Juni 2010 zur Änderung der Richtlinie 
2009/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Sicherheitsvorschriften und -
normen für Fahrgastschiffe 

Richtlinie (EU) 2016/844 der Kommission vom 27. Mai 2016 zur Änderung der Richtlinie 
2009/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Sicherheitsvorschriften und -
normen für Fahrgastschiffe 

Richtlinie (EU) 2017/2110 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 
2017 über ein System von Überprüfungen im Hinblick auf den sicheren Betrieb von Ro-Ro-
Fahrgastschiffen und Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen im Linienverkehr und zur 
Änderung der Richtlinie 2009/16/EG sowie zur Aufhebung der Richtlinie 1999/35/EG des 
Rates  

Verordnung (EU) Nr. 1286/2011 der Kommission vom 9. Dezember 2011 über die 
Festlegung einer gemeinsamen Methodik zur Untersuchung von Unfällen und 
Vorkommnissen auf See gemäß Artikel 5 Absatz 4 der Richtlinie 2009/18/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates 

Richtlinie 2003/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. April 2003 über 
besondere Stabilitätsanforderungen für Ro-Ro-Fahrgastschiffe 

Richtlinie 2005/12/EG der Kommission vom 18. Februar 2005 zur Änderung der Anhänge I 
und II der Richtlinie 2003/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über besondere 
Stabilitätsanforderungen für Ro-Ro-Fahrgastschiffe 
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— Öltankschiffe 

Verordnung (EU) Nr. 530/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 
2012 zur beschleunigten Einführung von Doppelhüllen oder gleichwertigen 
Konstruktionsanforderungen für Einhüllen-Öltankschiffe** 

— Massengutschiffe 

Richtlinie 2001/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Dezember 2001 
zur Festlegung von harmonisierten Vorschriften und Verfahrensregeln für das sichere Be- und 
Entladen von Massengutschiffen 

— Besatzung 

Richtlinie 2008/106/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 
über Mindestanforderungen für die Ausbildung von Seeleuten  

Richtlinie 2012/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 
zur Änderung der Richtlinie 2008/106/EG über Mindestanforderungen für die Ausbildung 
von Seeleuten 

(b) Umweltschutz 

Richtlinie (EU) 2019/883 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 
über Hafenauffangeinrichtungen für die Entladung von Abfällen von Schiffen, zur Änderung 
der Richtlinie 2010/65/EU und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/59/EG* 

Verordnung (EG) Nr. 782/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. April 
2003 über das Verbot zinnorganischer Verbindungen auf Schiffen 

Verordnung (EG) Nr. 536/2008 der Kommission vom 13. Juni 2008 mit 
Durchführungsvorschriften für Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 7 der Verordnung (EG) 
Nr. 782/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Verbot zinnorganischer 
Verbindungen auf Schiffen und zur Änderung dieser Verordnung 

Richtlinie 2002/84/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. November 2002 
zur Änderung der Richtlinien über die Sicherheit im Seeverkehr und die Vermeidung von 
Umweltverschmutzung durch Schiffe 

Zeitplan: Die Bestimmungen in den vorstehend aufgeführten Rechtsakten über die 
„Verkehrsüberwachung“ werden bis zum 31. Dezember 2021 umgesetzt, mit Ausnahme der 
mit (*) gekennzeichneten Rechtsakte, die bis zum 31. Dezember 2023 umgesetzt werden, und 
der mit (**) gekennzeichneten Rechtsakte, deren Zeitplan sich nach dem Zeitplan für die 
Abschaffung von Einhüllen-Tankschiffen im MARPOL-Übereinkommen richtet. 

 

D. Technische Anforderungen 
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Richtlinie 2010/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010 
über Meldeformalitäten für Schiffe beim Einlaufen in und/oder Auslaufen aus Häfen der 
Mitgliedstaaten und zur Aufhebung der Richtlinie 2002/6/EG 

Verordnung (EU) 2019/1239 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 
zur Einrichtung eines europäischen Umfelds zentraler Meldeportale für den Seeverkehr und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2010/65/EU 

Zeitplan: Die Bestimmungen der Richtlinie 2010/65/EU werden bis zum 31. Dezember 2021, 
die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2019/1239 bis zum 15. August 2025 umgesetzt. 

 

E. Soziale Bedingungen 

Richtlinie 92/29/EWG des Rates vom 31. März 1992 über Mindestvorschriften für die 
Sicherheit und den Gesundheitsschutz zum Zweck einer besseren medizinischen Versorgung 
auf Schiffen* 

Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
29. September 2003 zur Anpassung der Bestimmungen über die Ausschüsse zur 
Unterstützung der Kommission bei der Ausübung von deren Durchführungsbefugnissen, die 
in Rechtsakten vorgesehen sind, für die das Verfahren des Artikels 251 des EG-Vertrags gilt, 
an den Beschluss 1999/468/EG des Rates 

Richtlinie 2007/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2007 zur 
Änderung der Richtlinie 89/391/EWG des Rates und ihrer Einzelrichtlinien sowie der 
Richtlinien 83/477/EWG, 91/383/EWG, 92/29/EWG und 94/33/EG des Rates im Hinblick auf 
die Vereinfachung und Rationalisierung der Berichte über die praktische Durchführung 

Richtlinie 1999/63/EG des Rates vom 21. Juni 1999 zu der vom Verband der Reeder in der 
Europäischen Gemeinschaft (European Community Shipowners' Association - ECSA) und 
dem Verband der Verkehrsgewerkschaften in der Europäischen Union (Federation of 
Transport Workers' Unions in the European Union - FST) getroffenen Vereinbarung über die 
Regelung der Arbeitszeit von Seeleuten – Anhang: Europäische Vereinbarung über die 
Regelung der Arbeitszeit von Seeleuten, ausgenommen Paragraph 16. 

Richtlinie 2009/13/EG des Rates vom 16. Februar 2009 zur Durchführung der Vereinbarung 
zwischen dem Verband der Reeder in der Europäischen Gemeinschaft (ECSA) und der 
Europäischen Transportarbeiter-Föderation (ETF) über das Seearbeitsübereinkommen 2006 
und zur Änderung der Richtlinie 1999/63/EG 

Richtlinie 1999/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 1999 
zur Durchsetzung der Arbeitszeitregelung für Seeleute an Bord von Schiffen, die 
Gemeinschaftshäfen anlaufen 

Zeitplan: Die Bestimmungen der vorstehend aufgeführten Rechtsakte über „soziale 
Bedingungen“ werden bis zum 31. Dezember 2021 umgesetzt, mit Ausnahme der mit (*) 
gekennzeichneten Rechtsakte, die bis zum 31. Dezember 2023 umgesetzt werden. 
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F. Gefahrenabwehr im Seeverkehr 

Richtlinie 2005/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur 
Erhöhung der Gefahrenabwehr in Häfen 

Verordnung (EG) Nr. 725/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 
2004 zur Erhöhung der Gefahrenabwehr auf Schiffen und in Hafenanlagen 

2009/83/EG: Entscheidung der Kommission vom 23. Januar 2009 zur Änderung der 
Verordnung (EG) Nr. 725/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf das 
Kennziffernsystem der Internationalen Schifffahrtsorganisation zur eindeutigen 
Identifizierung der Unternehmen und eingetragenen Eigentümer 

Richtlinie 2014/90/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über 
Schiffsausrüstung und zur Aufhebung der Richtlinie 96/98/EG des Rates. 

Zeitplan: Die Bestimmungen der vorstehend aufgeführten Rechtsakte über „Gefahrenabwehr 
im Seeverkehr“ werden bis zum 31. Dezember 2021 umgesetzt, mit Ausnahme von 
Bestimmungen, die Inspektionen der Kommission betreffen. 

 

G. Hafendienste 

Verordnung (EU) 2017/352 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Februar 
2017 zur Schaffung eines Rahmens für die Erbringung von Hafendiensten und zur Festlegung 
von gemeinsamen Bestimmungen für die finanzielle Transparenz von Häfen 

Zeitplan: Die Bestimmungen der vorstehend aufgeführten Rechtsakte über „Hafendienste“ 
werden bis zum 31. Dezember 2024 umgesetzt. 
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